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Willkommen in Ihrer 

Ärztekammer
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Was haben wir heute vor?

Wir möchten Ihnen…
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..drei Bereiche der Landesärztekammer vorstellen..

Die Rechtsabteilung 

Die Abteilung Weiterbildung

Die Akademie für Ärztliche Fort- und 

Weiterbildung



www.laekh.de

Folie 4

… die ehrenamtliche Arbeit der Kammer erläutern…

Wie kann ich die Gesundheitspolitik aktiv 

mitgestalten?
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…die Bezirksärztekammern der 

LÄKH vorstellen!



www.laekh.de

Folie 6

• Schalten Sie Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie nicht sprechen, 

um Hintergrundgeräusche zu minimieren.

• Schalten Sie die Kamera ein, um eine bessere Interaktion 

zu ermöglichen. 

• Verwenden Sie den Chat, um Fragen zu stellen.
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Folien werden im Nachgang zur Verfügung gestellt.

An vielen Stellen verwenden wir QR-Codes

- Rufen Sie gerne parallel die jeweiligen Links auf.

Wir möchten eine kleine Umfrage mit Ihnen machen – halten 
Sie Ihre Telefone bereit!
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Ehrenamt und Selbstverwaltung 

in der Kammer

Baumgarten, Minkley

Ausschuss Ärztlicher Nachwuchs
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Eine Ärztekammer funktioniert ähnlich wie ein Parlament

• Es gibt „Parteien“ und „Abgeordnete“ und ein „Regierung“

• Es wird regelmäßig gewählt
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Kammerwahl und Listen

• Alle 5 Jahre - Nächste Wahl in 2028

• Alle Kammermitglieder können wählen

• Es werden „Listen“ gewählt – wie politische 

Parteien haben diese bestimmte Programme und 

Ziele.

• Vor der Wahl erhalten Ärztinnen/Ärzte 

„Wahlwerbung“ und Informationen – bspw. im 

HÄBL
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80 

Delegierte

Listen in 

Hessen
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Wahlbeteiligung – Könnte besser sein!

Wahlergebnisse:
https://www.laekh.de/kammerwahlen

https://www.laekh.de/kammerwahlen
https://www.laekh.de/kammerwahlen
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Delegiertenversammlung

• Finden 3-4 x Jahr statt –

Tagesordnung, Uhrzeit und Ort 

werden im HÄBL bekannt 

gegeben.

• Jede Ärztin/jeder Arzt in 

Hessen kann teilnehmen.

• Stimmberechtigt sind die 80 

gewählten Delegierten.
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Das Präsidium der Kammer…

• ist oberstes Exekutivorgan 

der Ärztekammer. 

• wird von der 

Delegiertenversammlung 

für 5 Jahre gewählt.
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Ausschüsse

• Die Ausschüsse werden für besondere Aufgaben und  

Schwerpunktthemen gegründet 

• Die Ausschüsse beraten das Präsidium und sollen Lösungen für 

Problemstellungen entwickeln.

• Sie werden vom Präsidium berufen. 

• Die Mitglieder eines Ausschusses werden für jeweils eine 

Wahlperiode benannt.
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Beispiel: Ausschuss ärztlicher Nachwuchs

• Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf

• Masterplan Medizinstudium 2020

• Austausch mit dem BVMD

• Anliegen ausländischer 

Studierenden

• Austausch mit dem Ausschuss 

„Ärztliche Weiterbildung“

Kontakt: qs@laekh.de

mailto:qs@laekh.de
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Junge Kammer

Informeller Austausch – wer in die politische Arbeit der Kammer 

reinschnuppern möchte:

Whatsapp-Gruppe:
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Kurzinformationen der 

Abteilung Recht

Andreas Wolf
Stellv. Justitiar
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Aufgaben der Rechtsabteilung

Servicestelle:

• berufsrechtliche Beratung und 

Vertragsprüfung

• GOÄ Beratung

Beschwerdestelle:

• Beschwerdeverfahren (BezÄK)

– möglichst Schlichtung

– aber auch berufsgerichtliches Verfahren
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Was bedeutet „Standesrecht“?

• Hessisches Heilberufsgesetz 

=  Gesetz des Landes Hessen

• Berufsordnung (BO) für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen

= Satzung der Landesärztekammer Hessen

regelt viele Aspekte des Arzt-Patientenverhältnisses wie 

Aufklärungspflicht, Schweigepflicht, Dokumentationspflicht 

etc. 

Ein Blick in die Berufsordnung lohnt sich!

https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/rund-ums-recht

https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/rund-ums-recht
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§8 BO: Was ist die Aufklärungspflicht?  

Die erforderliche Aufklärung hat grds. im persönlichen Gespräch der Einwilligung 
des Patienten vorauszugehen.
Aufklärender: 

Behandelnder oder Person mit entsprechender Ausbildung

Aufzuklärender:

− Patient persönlich

−bei Einwilligungsunfähigen der Berechtigte und der Einwilligungsunfähige, soweit er die 
Umstände erfassen kann

Inhalt: Wesen, Bedeutung und Tragweite der Behandlung, Behandlungsalternativen und 
Risiken

Patientenrechtegesetz! Der Patient erhält Abschriften von Unterlagen, die er bei 
der Aufklärung unterzeichnet hat (§630e Abs. 2 Satz 2 BGB).
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§ 9 BO: Was ist die Schweigepflicht? 

Die ärztliche Schweigepflicht verpflichtet Ärztinnen und Ärzte zur 

Verschwiegenheit über das, was ihnen in der Eigenschaft als Arzt anvertraut 

oder bekannt geworden ist.

• Auch Arzt ggü Arzt!

• ggü Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht

• ggü Versicherungen, Behörden usw.

• grds auch nach Tod des Patienten 

(Ausnahme ggü Erben und Angehörigen, 

§ 630g Abs. 3 BGB)
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Bruch der Schweigepflicht?

Pflicht zum Bruch? 

Ist grundsätzlich die Ausnahme!

− z.B. bei schwersten zukünftige Straftaten gibt es eine Anzeigepflicht für 

jedermann, §138 StGB

− Ausdrückliche Regelung im Gesetz (z.B. InfektionsschutzG)

Recht zum Bruch? 

− Schweigepflichtentbindungserklärung

− Schwierige Einzelfälle, z.B. rechtfertigender Notstand (hier muss eine 

Güterabwägung zwischen verschiedenen Rechtsgütern stattfinden, 

also Schweigepflicht vs. (Kindeswohl, Menschenleben, etc.…)
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§ 10 BO: Dokumentation, Aufbewahrung und Herausgabe)

Dokumentation

- Früher an Später denken!

Aufbewahrung

- Fristen!

Herausgabe

- Rechte! 
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Fristen für Aufbewahrung

Grundsatz § 10 BO: 10 Jahre

Strahlenschutzgesetz (§ 72 Abs. 1 Nr. 2 b) iVm§ 85 Abs. 2 Nr.1) 
[vorher RöntgenVO/StrahlenschutzVO (§ 28 RÖV, § 85 StrSchV)]

- Untersuchung: 10 Jahre

- Behandlung: 30 Jahre

Es gilt jeweils: nach dem letzten Arzt-Patienten-Kontakt!
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Herausgabe von Patientenunterlagen

§10 BO:  Patient hat Einsichtsrecht in die Befunde.

§630g BGB: Dem Patienten ist auf Verlangen unverzüglich Einsicht in die vollständige, 
ihn betreffende Patientenakte zu gewähren, soweit der Einsichtnahme nicht 

erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Rechte Dritter 

entgegenstehen

Datenschutzgrundverordnung: Der Betroffene hat Anspruch auf Auskunft über die 
Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, Art. 15 Abs. 1 DS-

GVO. Darüber hinaus stellt der Verantwortliche dem Betroffenen kostenlos die erste 

Kopie Kopie der personenbezogenen Daten zur Verfügung, Art. 15 Abs. 3 DS-GVO
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§ 7 Abs. 4 BO: Fernbehandlung

Seit dem 1. Januar 2019 gilt in Hessen das sog. Fernbehandlungsverbot 

nicht mehr.

Folge: zahlreiche sinnvolle, aber auch fragwürdige neue 

Patientenversorgungskonzepte: Telemedizin, Elektronische AU…
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Keine Panik! Erste Maßnahmen bei möglichen Haftungsfällen

Ruhe bewahren! 

Mit Patienten sprechen, aber niemals ein Schuldanerkenntnis abgeben 

Im Krankenhaus:

• Angestellte KH Ärzte sind grds. über das KH versichert

• Beachte aber evtl. Ausgleich im Innenverhältnis zum KH (Regress)

In der eigenen Praxis später:

• Haftpflichtversicherung informieren

• Patienten oder dessen Rechtsanwalt auf GuS hinweisen
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Die Gutachter und Schlichtungsstelle (GuS)

Aus der Satzung:

„Die Landesärztekammer Hessen sieht eine ihrer Aufgaben darin, zur 
Klärung von Streitigkeiten zwischen Patienten und Ärzten als 
Kammermitgliedern beizutragen, ob gesundheitliche Komplikationen 
eines Patienten auf einer haftungsbegründenden ärztlichen 
Behandlung beruhen oder nicht. Es soll damit eine außergerichtliche 
Schlichtung und, in geeigneten Fällen, ein alsbaldiger wirtschaftlicher 
Ausgleich für den Patienten erreicht werden.“

Zur Klärung solcher Streitfragen hat die Landesärztekammer 
eine von ihren Weisungen unabhängige Gutachter- und 
Schlichtungsstelle eingerichtet.

https://www.laekh.de/fuer-buerger-

innen/behandlungsfehler-gutachter-und-schlichtungsstelle

https://www.laekh.de/fuer-buerger-innen/behandlungsfehler-gutachter-und-schlichtungsstelle
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Wo finde ich noch mehr Infos?

https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/rund-ums-

recht/publikationen-und-merkblaetter

https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/rund-ums-recht/publikationen-und-merkblaetter
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

rechtsabteilung@laekh.de

Tel. 069/97 672-113
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Weiterbildung in der LÄKH

Daniel Libertus

Leiter der Abteilung „Ärztliche Weiterbildung“ 
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Wer?

Leiter der Abteilung (Herr Libertus)

stellvertretende Abteilungsleitung/Ärztliche Referentin (Frau Dr. Fuchs)

• Ärztliche Referentinnen (Frau Dr. Amann-Beck, Frau Dr. Daubert,

Frau Dr. Kunzmann, Frau Dr. Weingärtner)

• Leitungsassistenz (Herr Forster)

• Koordinatorinnen (Frau Bünger, Frau Hench-Rueda)

• Sekretärinnen (Frau Buschard, Frau Schack)

• Aktuell 19 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, davon 6 in Teilzeit
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Was?

• Die Abteilung Ärztliche Weiterbildung ist für alle Themen rund um die 

Weiterbildungsordnung zuständig

• Anträge auf Anerkennungen von Facharztbezeichnungen, 

Schwerpunktbezeichnungen und Zusatzbezeichnungen

• Prüfungsorganisation

• Erteilung von Befugnissen zur Weiterbildung  für Facharztbezeichnungen, 

Schwerpunktbezeichnungen und Zusatzbezeichnungen

• Anträge auf Facharzt-Umschreibungen gemäß den EU-Richtlinien

• Auslandsanerkennungen aus Drittstaaten

• U.v.m.
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Allgemeine Begriffserläuterung

• Arzt/Ärztin in Weiterbildung (nicht Assistenzarzt/Assistenzärztin)

• Weiterbildung zum Facharzt/Fachärztin

• Weiterbildungsbefugnis

• Weiterbildungsstätte

WBO = Weiterbildungsordnung

Was ist keine Weiterbildung im Sinne der Kammer?

• Berufsausbildung = Medizinstudium

• Fortbildung (lebenslang), CME-Punkte
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Föderalismus – In Deutschland und im Kammerwesen

DÄT

(Muster-) 
Weiterbildungsordnung

WBO

LÄK-Hessen

WBO

ÄK-
Saarland

WBO

ÄK-Berlin

WBO

LÄK-BaWü

WBO

Sächsische 
LÄK

WBO 

ÄK-
Hamburg

…. und 11 
weitere 

Kammern

• 17 Landesärztekammern

• Jede hat eine eigene WBO, 

basierend auf einer Muster-

Weiterbildungsordnung (M-WBO)

• Versuch der Harmonisierung durch 

Abstimmung über BÄK, SKO 

Weiterbildung, etc.



www.laekh.de

Folie 37

Weiterbildung in Hessen - Übersicht 

• Regel: Ganztägig 

Teilzeit: bis zu bestimmten Grenzen möglich

• mindestens 6-Monatsabschnitte 

Sonderregelung Hessen: 3 Monatsabschnitte, insg. maximal 12 Monate 
mit Abschnitten unter 6 Monaten möglich.

• angemessen vergütet („Tarif“) / hauptberuflich

• unter Anleitung befugter Ärztinnen/Ärzte

• an einer Weiterbildungsstätte

• Erteilung von Zeugnissen über die Weiterbildungszeit
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Was heißt…?

Angemessene Vergütung

§ 4 Abs. 1 WBO: 
… Als angemessen gilt eine Vergütung, die sich am Ergebnis inländischer 

tarifvertraglicher Regelungen für Ärzte orientiert und z.B. auch zusätzlich 

über Stipendien oder Drittmittel aufgebracht werden kann.
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Was heißt…?

Weiterbildungsbefugnis

§ 5 Abs. 2 WBO:

• wenn der Arzt/die Ärztin die Bezeichnung führt, 

• Fachlich und persönlich geeignet ist

• eine mehrjährige Tätigkeit nach Abschluss der entsprechenden 

Weiterbildung nachweisen kann (Stehzeit)

§ 5 Abs. 3 WBO:

• ganztägiges WB-Angebot
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Was heißt…?

Weiterbildungsstätte

§ 30 Abs. 1 Heilberufsgesetz:
Die Weiterbildung … wird unter verantwortlicher Leitung ermächtigter 

Kammerangehöriger in Einrichtungen der Hochschulen, in zugelassenen 

Krankenhausabteilungen, in zugelassenen Instituten oder anderen 

Einrichtungen (Weiterbildungsstätten) durchgeführt.

§ 6 Abs. 3 WBO:

…die Einrichtung auf dem Gebiet, Schwerpunkt oder Bereich, für das die 

Zulassung ausgesprochen werden soll, ihren Behandlungsschwerpunkt 

hat.
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Was heißt…?

Zeugnisse über die Weiterbildung

§ 9 WBO:

• werden vom weiterbildender/m  Ärztin/Arzt ausgestellt

• dokumentieren Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten

• enthalten eine Stellungnahme zur fachlichen Eignung

• stellen den zeitlicher Umfang (Voll-/Teilzeit)der WB dar –

mit den Unterbrechungen (Mutterschutz, Elternzeiten..)

• auch nach Ende einer Befugnis ist es für einen 

Weiterbildungsberichtigten verpflichtend, ein Zeugnis auszuzustellen

• Anlagen -> u.a. eLogbuch, OP-Verzeichnisse
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53 Gebietsbezeichnungen

10 Schwerpunktbezeichnungen

57 Zusatzweiterbildungen

Was ist alles ärztliche Weiterbildung in Hessen…?
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Was ist eine Gebietsbezeichnung?

• „Facharzt“

• Mindestweiterbildungszeit 60 – 72 Monate, je nach Gebiet

• Mehr als eine Facharztweiterbildung möglich (Möglichkeit der 

Verkürzung)

• Erwerb der Kompetenzen gemäß WBO muss nachgewiesen werden

• Prüfung
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Beispiele für eine Gebietsbezeichnung?

• Innere Medizin

• Innere Medizin und Kardiologie

• Allgemeinmedizin

• Anästhesiologie

• Kinder- und Jugendmedizin

• Viszeralchirurgie

• …
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Beispiel: Gebiet Allgemeinmedizin

60 Monate Allgemeinmedizin unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon

• müssen 24 Monate in Allgemeinmedizin in der ambulanten hausärztlichen 
Versorgung abgeleistet werden

• müssen 12 Monate im Gebiet Innere Medizin in der stationären Akutversorgung 
abgeleistet werden

• müssen 6 Monate in mindestens einem anderen Gebiet der unmittelbaren 
Patientenversorgung abgeleistet werden

• können zum Kompetenzerwerb bis zu 18 Monate Weiterbildung in Gebieten der 
unmittelbaren Patientenversorgung erfolgen

80 Stunden Kurs-Weiterbildung in Psychosomatische Grundversorgung
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Was ist eine Schwerpunktbezeichnung?

• Jeweils in Ergänzung zur Gebiets-Qualifikation

• Immer nach der Facharztweiterbildung

• Mindest-Weiterbildungszeit 24 Monate

• Kompetenzen gemäß WBO müssen erfüllt werden

• Prüfung
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Beispiel: Gebiet Kinder- und Jugendmedizin

vier Schwerpunktbezeichnungen möglich:

• SP Kinder- und Jugend - Hämatologie und -Onkologie         

• SP Kinder- und Jugend - Kardiologie

• SP Neonatologie

• SP Neuropädiatrie
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Was ist eine Zusatzweiterbildung?

• Jeweils aufbauend zur Gebiets-Qualifikation

• als Folge-Weiterbildung im Sinne einer Spezialisierung

• Meistens Facharzt/Fachärztin-Voraussetzung, 

– Ausnahmen möglich, bspw. ZWB Notfallmedizin

• Entweder Mindest-Weiterbildungszeit oder Nachweis der Inhalte

• Prüfung
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Beispiel: ZWB Immunologie

• Facharztanerkennung

und zusätzlich

• 12 Monate Immunologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, 

davon

− müssen 6 Monate im immunologischen Labor abgeleistet 

werden.
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Beispiel: ZWB Notfallmedizin

24 Monate Weiterbildung in einem Gebiet der unmittelbaren 

Patientenversorgung im stationären Bereich unter Befugnis an 

Weiterbildungsstätten, gemäß § 11 WBO

• davon 6 Monate in der Intensivmedizin, in der Anästhesiologie oder in der 

ZNA  

• 80 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in allgemeiner und 
spezieller Notfallbehandlung und anschließend  

• 50 Notarzteinsätze im öffentlichen Rettungsdienst (Notarzteinsatzfahrzeug 

oder Rettungshubschrauber) unter Anleitung eines verantwortlichen 

Notarztes, davon können bis zu 25 Einsätze im Rahmen eines 

standardisierten Simulationskurses erfolgen
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Wie finde ich einen Weiterbildungsbefugten?

Auf der Website der LÄKH oder über

das Mitgliederportal

https://portal.laekh.de/wbermaechtigte

https://portal.laekh.de/wbermaechtigte
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Wie finde ich eine Weiterbildungsstelle in einer Praxis? 

über die Website der Kassenärztlichen Vereinigung

https://www.kvhessen.de/facharzt/jobboerse-weiterbildung-fachaerzte

https://www.kvhessen.de/facharzt/jobboerse-weiterbildung-fachaerzte
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Wie wird die Weiterbildung dokumentiert?

Im eLogbuch - mind. 1x/Jahr

Wichtig: Jahresgespräch mit Weiterbilder(in) -

Weiterzubildende(r) führen!

• Stand der Weiterbildung dokumentieren

• Defizite ansprechen, aber auch geplante 

Maßnahmen festhalten!

Ausführliche Anleitungen und Hilfestellung zum eLogbuch:

https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/weiterbildung/elogbuch

https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/weiterbildung/elogbuch
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Kontakt und Anmeldung unter elogbuch@laekh.de
Termine: https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/weiterbildung/elogbuch

Gibt’s zum eLogbuch eine Fortbildung?

- ja, mehrfach im Monat

mailto:elogbuch@laekh.de
https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/weiterbildung/elogbuch
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Bei vielen, vielen weiteren Fragen….

eLogbuch@laekh.de und weiterbildung@laekh.de
https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/weiterbildung

mailto:eLogbuch@laekh.de
mailto:weiterbildung@laekh.de
https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/weiterbildung
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https://www.laekh.de/ueber-uns/ombudspersonen/ombudspersonen-fuer-die-
aerztliche-weiterbildung

Bei noch mehr Fragen….

Ombudspersonen für die ärztliche Weiterbildung 

bei den Bezirksärztekammern

• Bei Fragen und Problemen, die nicht mit den Weiterbildungsbefugten 

Ärztinnen und Ärzten besprochen werden können - bspw. Verweigerung 

des Jahresgesprächs, die Weigerung, ein Zeugnis auszustellen oder einer 

schlechte Betreuung…
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Vielen Dank!
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Die Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung

Susanne Florin

Akademieleitung
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Der Bildungscampus in Bad Nauheim

Seminargebäude: Eingang Gästehaus: Casino Seminargebäude: Cafeteria
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Die Akademie in Zahlen

Existiert seit 1970

Ca. 200 Veranstaltungen im Jahr

> 600 Referentinnen/Referenten

Ca. 5600 Buchungen
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Unser Ziel:

Hochwertige Fort- und Weiterbildung für die hessischen Ärztinnen

und Ärzte während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn

Begleitung der Ärzteschaft von der Approbation 

bis zum Eintritt in den Ruhestand
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Unser Veranstaltungsangebot

Die Akademie bietet hessenweit ein breit gefächertes Veranstaltungsprogramm an:

Umfangreiche                   
Kurs-Weiterbildungen

Qualifizierende 
Fortbildungen

Repetitorien

Refresher

Training für junge 
Ärztinnen und Ärzte

Mehr erfahren
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Unser Veranstaltungsangebot – Veranstaltungsformate

Die Akademie bietet ihre Veranstaltungen in verschiedenen Formaten an:

Präsenzveranstaltungen hessenweit

Live-Webinare (eigenes Studio)

Hybrid-Veranstaltungen (Präsenz vor Ort oder online)

Blended Learning (Kombination aus E-Learning und Präsenz)

On-Demand-Webinare 

Praktische Übungen & Workshops

Exkursionen
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Digitale Lernangebote – Lernplattform Ilias

Lernmodulen Digitalen Handouts
Materialsammlungen

(Links und Literatur)

Videovorträgen

Arbeitsaufträgen,

Lernerfolgskontrollen

und Prüfungen

Evaluationen

Zur Bereitstellung von 
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Digitale Lernangebote – Online-Abstimmungssystem EduVote

Audience Response System für Lehrveranstaltungen

Abstimmung über das Smartphone, DSGVO-konform

Offene und geschlossene Fragen, zur Lernkontrolle oder 
Abstimmung oder auch als Meinungsbild

Einsatz in Präsenz- und Live-Online-Veranstaltungen
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Einsatz des Abstimmungssystems EduVote

In dieser Veranstaltung wird das Audience Response System eduVote eingesetzt. 

Die Teilnahme erfolgt ohne Registrierung und anonym. Mit dem Aufruf des Systems 

über Ihr mobiles Endgerät und der Eingabe der ID der nun folgenden Abstimmung 

akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen des Anbieters SimpleSoft – Buchholz 

Wengst GbR.

Informationen zu Nutzung, Funktionen und Datenschutz finden Sie hier:

https://www.eduvote.de/

https://www.eduvote.de/datenschutz.html

https://www.eduvote.de/
https://www.eduvote.de/datenschutz.html
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Welcher Fachrichtung gehören Sie an ?

ID = patrizia.glitsch@laekh.de

Umfrage noch nicht gestartet
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Welches Lernformat bevorzugen Sie?

ID = patrizia.glitsch@laekh.de

Umfrage noch nicht gestartet

A) Präsenz

B) Live-Webinar

C) E-Learning

D)  Blended Learning

E)  On-Demand-Webinar
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Was ist Ihnen bei Ihrer Fort- und Weiterbildung wichtig?

ID = patrizia.glitsch@laekh.de

Umfrage noch nicht gestartet

A) Aktualität der Inhalte

B) Praxisnähe

C) Lernumgebung

D) Zeitliche Flexibilität

E) Kollegialer Austausch
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Der Bildungscampus in Bad Nauheim

Die Akademie ist Teil des Bildungszentrums der Landesärztekammer Hessen 

in Bad Nauheim. Dieses umfasst: 

Akademie für Ärztliche 
Fort- und Weiterbildung

Carl-Oelemann-Schule *) Gästehaus

*) MFA und Fachwirtinnen/Fachwirte
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Der Bildungscampus in Bad Nauheim

Kurzvideo: WaldterrasseKurzvideo: Seminargebäude Kurzvideo: Studio
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Informationen rund um unsere Veranstaltungen

Newsletter „Akademie Aktuell“ Social MediaHessisches Ärzteblatt (HÄBL)

Besuchen Sie uns auch auf den sozialen 
Medien der LÄKH. Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung im Portal 

oder per E-Mail an 

akademie@laekh.de

mailto:akademie@laekh.de
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Informationen rund um unsere Veranstaltungen

Foto: Marco-adobe.stock.de

Ihr Weg zu uns 
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Bis bald in unseren Veranstaltungen in Bad 

Nauheim, Frankfurt, Online oder anderswo 

in Hessen

www.akademie-laekh.de
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Vielen Dank!


